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§ 34 LGFG
 LGFG - Landesgesundheitsfondsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 03.04.2022

(1) Der Landes-Zielsteuerungsvertrag hat die Vorgaben aus dem Bundes-Zielsteuerungsvertrag im Steuerungsbereich

„Versorgungsstrukturen“ ausgehend vom regionalen Bedarf zu konkretisieren und Zielwerte für die jeweilige

Betrachtungsperiode festzulegen.

(2) Zudem sind im Landes-Zielsteuerungsvertrag Festlegungen über die maßnahmenbezogene Umsetzung sowohl in

qualitativer als auch in quantitativer Hinsicht zu tre en, wobei insbesondere folgende Maßnahmen hinsichtlich

Versorgungsstrukturen, die wesentliche Auswirkungen auf die Leistungserbringung im jeweils anderen Sektor

bewirken, zu berücksichtigen sind:

a) Kapazitätsanpassungen in Akutkrankenanstalten, insbesondere durch Festlegen struktureller Maßnahmen wie die

Umwandlung in (dislozierte) Wochen- bzw. Tageskliniken und Basis-Krankenanstalten oder die Scha ung von

Krankenanstaltennetzwerken und Krankenanstalten mit mehreren Standorten (einschließlich Festlegungen zum

gemeinsamen Betrieb ausgewählter Funktionsbereiche);

b) Kapazitätsanpassungen von extramuraler Leistungserbringung (insbesondere interdisziplinäre

Versorgungsmodelle wie z.B. selbstständige Ambulatorien, Gruppenpraxen oder neu zu etablierende innovative

Versorgungsformen; erweiterte Ö nungszeiten) unter Berücksichtigung der festzulegenden regionalen

Versorgungsaufträge (vor allem bei neuen Vertragsabschlüssen);

c) Errichtung von interdisziplinären Zentralen Aufnahme- und Erstversorgungseinheiten und Ambulanten

Erstversorgungseinheiten;

d) Planung der Spitalsambulanzen im Zusammenhang mit den niedergelassenen Fachärzten und Fachärztinnen;

e) Anpassung der tagesklinischen und ambulanten Strukturen ausgehend von den vereinbarten

Zielleistungsvolumina je Bereich;

f) Festlegung der Rollenverteilung, Aufgabengebiete und Versorgungsaufträge pro ambulanter Versorgungsstufe

und verbindliche sektorenübergreifende Angebotsplanung über die Regionalen Strukturpläne Gesundheit (inkl.

Rücknahmemöglichkeit von aufrechten Bewilligungen bei Rückbau von parallelen Strukturen);

g) Festlegung von „best points of service“ mittels regionaler Versorgungsaufträge, di erenziert nach

Versorgungsebenen, und Einführung von integrierten Versorgungsmodellen;

h) Berücksichtigung der „Terminwartezeit“ und „Versorgungswirksamkeit“ je Leistungserbringer bei der regionalen

Kapazitätsplanung im ambulanten Bereich (Regionaler Strukturplan Gesundheit).
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